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I. Allgemeine  Bestimmungen

Art.  1-  Rechtsgrundlage

Die nachrolgenden  Vollzugsbesf:immungen  stützen  sich aur  die Verordnung  vom  17. Juni  2025

über  die Enlschädigung  der  Behörden,  der  Kommissionen,  der  Funktionäre  im Nebenamt  sowie

des  Friedensricheers  (Entschädigungsverordnung),  namenelich  auf  deren  Art.  1l  Abs.  2, Are. 12,  Art.

17 und  Are. 19 Abs.  2.

Art.  2 -  Gegenstand

Die nachFolgenden  Vollzugsbeseimmungen  regeln  die  Ansätze  der  Entschädigungen  für  Mieglieder

von Behörden  und Kommissionen,  für  nebenamtliche  Funktionäre  sowie  für  den Friedensricheer

und  seine  Vererelung,  soweie  diese  Ansätze  in der  Entschädigungsverordnung  nicht  schon  geregelt

sind.

II. Behörden  und  Kommissionen

Art.  3 -  Grundentschädigung  für  Kommissionen

' Soweie  vorliegende  Verordnung  keine  Regelung  trifft,  ist: die  jeweils  vorgeseezte  Behörde  für  die

Regelung  der  Grundeni:schädigungen  ihrer  unterseellten  oder  beratenden  Kommissionen  zuständig.

2 Personen,  welche  von einer  anderen  Behörde  oder  als hierfür  abgesandee  Angestellte  der  Ge-

meinde  Weiningen  in ein solche  Kommission  delegiert:  werden,  haben  keinen  Anspruch  auF Grun-

deneschädigungen  für  diese  Kommissionseätigkeiten.  Ausgenommen  von dieser  Einschränkung

sind  im Nebenamt:  täeige  Angestellte  (z.B. Bibliolheksmitarbeieer).

Fr.

3 Die jährlichen  Grundeneschädigungen  für  die Mitglieder  der  "Kinder-  und Jugendkommission"

(unterstellle  Kommission)  werden  wie  Folgt: restgesetze:

*  Mif:glieder

*  Zutage  Präsidium

*  Zulage  Akluariat: Fr.

Fr.

600.-

400.-

200.-

4 Die jährlichen  Grundentschädigungen  für  die Mitglieder  der  "Kommission  SeandorUörderung

Weiningen  -  Wein.Kom"  (uneerstellee  Kommission)  werden  wie  folgt:  resLgeseezt:
*  Mitglieder  Fr. 600.-

*  ZulagePräsidium  Fr. 400.-

*  ZulageAktuariat-  Fr. 200.-

5 Die jährlichen Grundentschädigungen für die Mitglieder der "Kommission für Kuleur / Freizeit /
Biblioehek  -  Freiraum"  (unterstellee  Kommission)  werden  wie  fo(ge  festgesetze:

*  MH:glieder  Fr. 600.-

*  ZulagePräsidium  Fr.

*  ZulageAkeuariat:  Fr. 200.-

400.-

Seite  2 von  4



6 Die jährlichen  Grundentschädigungen  für  die Mieglieder  der  "Baukommission  Kernzone"  (unter-

seelll:e Kommission)  werden  wie  Folgt  f'estgeselzt:

@ Mitglieder  Fr. 600.-

@ ZulagePräsidium  Fr. 400.-

*  ZulageAktuariat  Fr. 200.-

7 Die Enischädigungen  der  Mitglieder  der  "Feuerwehrkommission"  (unterstellte  Kommission)  wird

in den Reglementierungen  über  die Besoldung  der Feuerwehrangehörigen  f'esegeseezL.

Art.  4 -  Tag-  und Sitzungsgelder

Es werden  f'olgende  Tag- und Siezungsgelder  ausgerichtee:

*  Sitzungsgeld  bis 2 Seunden  Fr.

*  SH:zungsgeld  ab 2 Stunden  Fr.

*  Halbeagespauschale  (4-6 Seunden)  Fr.

*  Tagespauschale  (ab 6 Seunden)  Fr.

Art.  5 -  Entschädigung  InFrastruktur

80.-

100.-

150.-

250.-

Für die bei der  Ausübung  ihrer  Behördeneäeigkeieen  erf'olgende  Inanspruchnahme  ihrer  privaten

InFrastrukeur  (Teleronie,  EDV-Anlagen  usw.) sowie für Autof'ahreen  im Bereich  der Gemeinde

Weiningen,  erhalten  die Behördenmieglieder  folgende  jährliche  Pauschaleneschädigung:

*  Mitglieder  des Gemeinderaees  Fr. 600.-

*  Mieglieder  der  PrimarschulpFlege  Fr. 500.-

*  Mitglieder  der  Rechnungsprüfüngskommission

Art.  6 -  Ersatz  Spesenauslagen

keine  Enl:schädigung

' Zurückersta(eet  werden  -  soweie  nicht  bereies  durch  Art.  5 abgedeckt  -  Autospesen,  Koslen  für

Übernachtungen  und auswärtige  VerpFlegung  sowie  andere  direkee  Auslagen.  Soweit  möglich  sind

öffentliche  Verkehrsmiteel  zu benützen.

2 Die Eneschädigung  für  auswäreige  VerpFlegung  darr den Betrag  eines  gängigen  Tagesmenüs  mit:

alkoholFreiem  Getränk  nicht  überseeigen.  Die Eneschädigung  für  die Benützung  des privaeen  Fahr-

zeugs  richtet  sich nach den kaneonalen  Richelinien.

3 Die anrallenden Spesen  werden  nach Ereignis  und gegen  Beleg  jeweils  am Jahresende  abgerech-

nee und vergüeet.  Grössere  Beträge  können  auch einzeln  zurückerseateet:  werden.

lll.  Nebenamtliche  Funktionäre

Art.  7 -  EntschädigungstariFe

Den nachfolgend  auFgezählten  nebenamllichen  Funklionären  werden  die Folgenden  Grundent-

schädigungen  ausgericheee:

*  LeiterAckerbauseelle(proSeundenaurwand)  Fr. 40.-

*  Hauswart  Schüezenhaus  (pro  Abnahme)  Fr. 50.-
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Ill.  Friedensrichter  und  stellvertretender  Friedensrichter

Art.  8 -  Fallpauschalen

I Die Eneschädigung  des Friedensrichters  beträge  pro  Fall pauschal  Fr. 600.  -

2 Die EnLschädigung  des stellvertretenden  Friedensrichters  beträgt  pro  Fall pauschal  Fr. 700.  -.  In

dieser  Fal(pauschale  sind die Amts-  und  lnfrastrukturpauschale  sowie  der  vo(lständige  Ersatz  der

Spesenauslagen  enthalten.

Art.  9 -  Spesenauslagen

' Dem  Friedensrichter  werden  die  jährlichen  Ausgaben  für  Teleronie und  EDV-Anlagen,  für  die Zu-

und Wegrahrt  zu/von Verhandlungen  sowie für die AueoFahreen im Bereich der Gemeinde Weinin-
gen  mit  einer  Pauschale  von  Fr. 400.  -  eneschädige.

2 Postgebühren,  Koseen  für  die rachspeziFische Weiterbildung,  Auslagen  für  die Anschaffung  von

Geseezen und allgemeine Büro-/Verbrauchsmaterialien  sowie die Eneschädigung für Fahrten aus-
serhalb  der  Gemeinde  Weiningen,  werden  durch  die  Gemeinde  übernommen  und  durch  Vorweisen

von Belegen/SpesenFormularen abgerechnet. Die Eneschädigung für die Benüezung des privaeen
Fahrzeugs  richtee  sich nach  den  kantonalen  Richtlinien.

3 Auslagen  für  fachspeziFische  EDV-Sofeware  werden  durch  die Gemeinde  übernommen,  sorern

solche  Anschaffungen  vorgängig  durch  den  Gemeinderae  bewillige  wurden.

IV.  Schlussbestimmungen

Art.  10  -  InkraFttreten

Diese  Vollzugsbestimmungen  treeen  auF den  gleichen  Zeitpunkt:  wie  die am 17. Juni  2025  durch

die Gemeindeversammlung  beschlossene  Eneschädigungsverordnung  in Krart.  Sie ersetzen  die

Vollzugsbeseimmungen  zur  Besoldungsverordnung  2014,  soweit  diese  die Ansätze  der  Entschädi-

gungen  für  Mitglieder  von  Behörden  und  Kommissionen,  von  nebenamtlichen  Funktionären  sowie

vom  Friedensricheer  und  seiner  Vertreeung  betreFFen.

Genehmigungsvermerk

Genehmige  durch  den  Gemeinderat  am 23. Juni  2025  (GRB-2025-1  44)

Namens  des  Gemeinderates

l,,tt,-y  sS..,.u
Thomas  Mattle

Vize-Präsidenk:

Bruno  Persano

Gemeindeschreiber

Der  Genehmigung  vorbehalten  bleibt  die Recheskraf'e  der  Verordnung  vom  17. Juni  2025  über  die

Entschädigung  der  Behörden,  der  Kommissionen,  der  Funkeionäre  im Nebenamt:  sowie  des Frie-

densricheers  (Entschädigungsverordnung).
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